
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1981/6/17 B5/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1981

Index

32 Steuerrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

B-VG Art7 Abs1 / Gesetz

EStG §4 Abs2

EStG §6 Z9

GewerbesteuerG 1953 §4 Abs2

GewerbesteuerG 1953 §6 Abs3

Rechtssatz

Gewerbesteuergesetz 1953; keine Bedenken gegen §6 Abs3 idF BGBl. 442/1972; keine denkunmögliche Anwendung;

EStG 1972; keine Bedenken gegen §4 Abs2; keine denkunmögliche Anwendung

Entscheidungstexte

B 5/78
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